Wahlergebnis 

Bekanntmachung Listenwahl

Ausgehängt: …………………………………..

Eingezogen:……………………………………

Wahlergebnis

Der Wahlvorstand gibt das Ergebnis der am …......…. im Betrieb……............. durchgeführten Betriebsratswahl bekannt:

Zu wählen waren .............Mitglieder des Betriebsrats, davon mindestens ..... Frauen/Männer.

Die Wahl erfolgte nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl). 

Abgegeben wurden ……… gültige Stimmen; ……… Stimmen waren ungültig. Es entfielen auf

Vorschlagsliste 1
Stimmen

Vorschlagsliste 2
Stimmen

Vorschlagsliste 3
Stimmen

Vorschlagsliste 4
Stimmen

1.
Die Verteilung der Betriebsratssitze auf die Listen erfolgt nach dem d’Hondtschen Höchstzahlen-System, in dem die den einzelnen Listen zugefallenen Stimmenzahlen in einer Reihe nebeneinander gestellt und durch die Zahlen 1, 2, 3, 4 usw., geteilt werden. Die sich ergebenden Quotienten (Höchstzahlen) entscheiden der Größe nach über die Zuweisung der Betriebsratssitze auf die einzelnen Listen (§ 15 Abs. 1, 2 WO).

Weist eine Vorschlagsliste weniger Bewerber/innen auf, als Höchstzahlen und damit Sitze auf sie entfallen, gehen die überschüssigen Sitze unter Berücksichtigung der jeweils nachfolgenden Höchstzahlen auf die anderen Vorschlagslisten über.

2.
Die Reihenfolge der Bewerber/innen innerhalb der einzelnen Vorschlagslisten bestimmt sich nach der Reihenfolge ihrer Benennung.

3.
Dies führte angesichts des Stimmenergebnisses zu folgender Sitzverteilung:

Liste 1
…………………..Betriebsratsmitglieder, 



…………………..Frauen/Männer * als Vertreter des Minderheitengeschlechts

Liste 2:
…………………..Betriebsratsmitglieder,



…………………..Frauen/Männer *als Vertreter des Minderheitengeschlechts

Liste 3 
…………………..Betriebsratsmitglieder,



…………………..Frauen/Männer * als Vertreter des Minderheitengeschlechts

Liste 4 
…………………..Betriebsratsmitglieder,



…………………..Frauen/Männer * als Vertreter des Minderheitengeschlechts

4.
Aufgrund dieses Ergebnisses ist festzustellen, dass sich unter den auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze die erforderliche Mindestzahl für das Geschlecht in der Minderheit

□ *befindet; einer Korrektur bedarf es nicht. 

□ *nicht befindet; nach der Wahlordnung ist deshalb wie folgt zu verfahren:

5.
An die Stelle der auf der Liste mit den niedrigsten Höchstzahl benannten Person, die nicht dem Geschlecht in der Minderheit angehört, tritt die in derselben Liste in der Reihenfolge nach ihr benannte, nicht berücksichtigte Person des Geschlechts in der Minderheit.

Enthält diese Liste keine Person des Geschlechts in der Minderheit, so geht der Sitz auf die Liste mit der folgenden, noch nicht berücksichtigten Höchstzahl und mit Angehörigen des Geschlechts in der Minderheit über. Entfällt die nachfolgende Höchstzahl auf mehrere Listen gleichzeitig, entscheidet das Los. In dieser Weise ist solange zu verfahren, bis der Mindestanteil der Sitze des Geschlechts in der Minderheit nach § 15 Abs. 2 BetrVG erreicht ist (§ 15 Abs. 5 WO).

Als Mitglied des Betriebsrats gewählt sind damit:

	Lfd.
Nr.
	Name, Vorname
	Geschlecht 
	Art der Beschäftigung

im Betrieb


1…………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………………..

8…………………………………………………………………………………………..

9…………………………………………………………………………………………..

Die auf den jeweiligen Vorschlagslisten folgenden nicht gewählten Bewerber/innen sind in der dort angegebenen Reihenfolge Ersatzmitglieder; sie rücken unter Berücksichtigung der dem Minderheitengeschlecht zustehenden Mindestzahl der Sitze (§ 15 Abs. 2 BetrVG) in den Betriebsrat bei Bedarf nach.

…………………………………………………………………..

(Ort)





(Datum)

	……………………………………………..

(Unterschrift)
	………………………………………………

(Unterschrift)
	……………………………………………..

(Unterschrift)


Vorsitzende/r des Wahlvorstands

* Nichtzutreffendes streichen
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